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„Hanse-Wissenschaftskolleg“ 

Bek. d. MWK v. 20. 10. 1995 — 209-76004-20-1 — 

— VORIS 40210 00 00 06 003 — 

Am 5. 10. 1995 ist die Stiftung „Hanse-Wissenschaftskol- 
leg“ als Stiftung des bürgerlichen Rechts errichtet worden. 
Stifter sind das Land Bremen, das Land Niedersachsen und 
die Stadt Delmenhorst. 

Die LReg hat mit Beschl. vom 17. 10. 1995 die nach $ 80 BGB i. V. m. $ 4 Abs. 1 und $ 18 Abs. 1 des Niedersächsi- schen Stiftungsgesetzes erforderliche Genehmigung erteilt. Die Stiftungsurkunde und die Satzung werden in der Anlage 
veröffentlicht. 

— Nds. MBl. Nr. 43/1995 S. 1306 

Anlage 

Stiftungsurkunde 

Das Land Niedersachsen, : 
vertreten durch den Niedersächsischen Ministerpräsidenten, 
dieser vertreten durch das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur, 
die Freie Hansestadt Bremen (Land), 
vertreten durch den Senator für Bildung, Wi 
Kunst und Sport ildung, Wissenschaft, 

und 

die Stadt Delmenhorst, 
vertreten durch den Oberbürgermeister und den Oberstadt- direktor, 
errichten gemeinsam das 

„Hanse-Wissenschaftskolleg“ 

» 2. einem ee gegen die Stadt Delmenhorst auf   

—l 

  

    
als rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts mit Sitz in der 
Stadt host. 

Die Stiftung fördert im Zusammenwirken mit den Univer- 
sitäten Oldenburg und Bremen die nationale, internationale 
und interdisziplinäre Zusammenarbeit besonders qualifizier- 
ter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler; dabei soll sie 
ihre besondere Aufmerksamkeit auf die Förderung junger 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler richten. 

Der Stiftung steht als Vermögen 3 
1. ein Anspruch gegen das Land Niedersachsen und die 8 

Freie Hansestadt Bremen auf jährliche Zuwendungen in $ 
Höhe von jeweils 2,25 Mio. DM, . 

2. ein Anspruch gegen die Stadt Delmenhorst auf unentgelt- 
liche Übertragung des Eigentums am erschlossenen Grundstück (Flur 58, Flurstück 131/4, und eine noch zu 
vermessende Teilfläche aus dem Flurstück 125/5) zur 
Gesamtgröße von 16 700 m? und 

3. Ansprüche auf Gewährung von Investitionsmitteln für 
das Hanse-Wissenschaftskolleg in Höhe von 8 Mio, DM, 
und zwar 

_ n das Land Niedersachsen und die Stadt Delmen- 
jorst von je 3 Mio. DM und 

— gegen die Freie Hansestadt Bremen von.2 Mio. DM 
zu. 

Die Stiftung erhält folgende , ( \ 

  

       

      

    
    
       
         

    

        

        
        

         

     

  

Satzung 

$ı 

Name, Rechtsform und Sitz 

Die Stiftung führt den Namen „Hanse-Wissenschaftskol- leg“. Sie ist eine rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts mit Sitz in der Stadt Delmenhorst. f 

  

    
    
     
        

     

      
   
   

    

  

    

    

   
    

  

    

   

    

    

     

     

    

      

   
    

  

     

   

    

    

$2 

Stiftungszweck 

Zweck der Stiftung ist es, im Zusammenwirken mit den Universitäten Oldenburg und Bremen die nationale, interna- tionale und interdisziplinäre Zusammenarbeit besonders ualifizierter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu ‘ördern; dabei soll sie ihre besondere Aufmerksamkeit auf die Förderung junger Wi haftleri issen- 
ne rung g issenschaftlerinnen und Wissen 

. 83 

Gemeinnützigkeit 
Die Bee verfolgt unmittelbar und ausschließlich g meinnützige „wecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegün- € stigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Sie ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwek- ke. Mittel der Stiftung dürfen urtür die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Es darf keine Person durch Aus- gaben, die dem Zweck der Stiftung fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
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Stiftungsvermögen 
1) Das Stiftungsvermö i i an En men besteht im Zeitpunkt der Er- 

1. einem Anspruch gegen das Land Niedersachsen und die Freie Hansestadt Bremen auf jährli i Höhe von jeweils 2,25 Mio DM ce 

unentgeltlic) ertragung des Eigentums am Grund- stück (Flur 58, Flurstück 131/4, Ba eine noch zu ver- ee Feigen aus dem Flurstück 125/5) zur Ge- von 00 m? mit ei 
1.9 Mio. DM nn mit einem Verkehrswert von 

3: Ansprüchen auf Gewährung von Investititonsmitteln für an unse-Wissenschaftsko eg in Höhe von 8 Mio. DM, 

— gegen das Land Niedersach: i ER, orst von je 3 Mio, DM und en — gegen die Freie Hansestadt Bremen von 2 Mio: DM. 
(2) Das Vermögen der Stiftung kann durch Zustiftungen Dritter erhöht werden, soweit dies dazu bestimmt sind. 

® (1) Organe der Stiftung sind 

    

15. Jahrg. 

(3) Freie Rücklagen dürfen im Rahmen der steuerrechtli- 
chen Vorschriften ($ 58 Nr. 7 der Abgabenordnung) gebil- 
det werden. Die in die freie Rücklage eingestellten Beträge 
gain zum Stiftungsvermögen im Sinne des $ 6 des Nie- 
ersächsischen Stiftungsgesetzes. 

(4) Das Stiftungsvermögen ist in seinem Bestand unge- 
schmälert zu erhalten ) . 

„$5 
Verwendung der Mittel 

(1) Zur Erfüllung des Stiftungszwecks verwendet die Stif- 
tung die jährlichen Zuwendungen des Landes Niedersach- 
sen und der Freien Hansestadt Bremen ($ 4 Abs. 1 Nr. 1), 
die Erträge des Stiftungsvermögens sowie die zur Erfüllung 
des Stiftungszwecks timmten Zuwendungen Dritter 
(Spenden). 5 

(2) Die Mittel der Stiftung dürfen nur für die satzungsmä- 
. Bigen Zwecke und zur Bestreitung der Verwaltungskosten 
verwendet werden. i 

(3) Ein Rechtsanspruch Dritter auf Gewährung von Stif- 
tungsmitteln besteht nicht. 5 

' $6 

Stiftungsorgane 

1. der Stiftungsrat, 5 
2. die Rektorin oder der Rektor des Hanse-Wissenschafts- 

kollegs (Stiftungsvorstand), . 
3. der Wissenschaftliche Beirat. 

(2) Die Organe der Stiftung wirken bei der Verwirklichung 
des Stiftungszwecks zusammen. Über die wissenschaftliche 

' Arbeit wird der wissenschaftlichen Öffentlichkeit regelmä- 
Big berichtet. 

ger Mitglieder des en und des Wissenschaft- 
lichen Beirats sind ehrenamtlich tätig. Sie haben Anspruch 
auf Ersatz angemessener Auslagen. 
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Stiftungsrat 

(1) Der Stiftungsrat besteht aus 

1. je zwei Mitgliedern der Niedersächsischen Landesregie- 
rung und des Senats der Freien Hansestadt Bremen, 

2. der Präsidentin oder dem Präsidenten der Universität 
Oldenburg und der Rektorin oder dem Rektor der Univer- 

‚sität Bremen für die Dauer ihrer Amtszeit sowie je einem 
von den Universitäten für vier Jahre benannten auswärti- 
gen weiteren Mitglied. \y 

@ (2) Die Mitglieder des Stiftungsrats kooptieren bis zu vier 
Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik 
auf die Dauer von vier Jahren. Einmalige Wiederwahl ist 
möglich. 

3) Der Stiftungsvorstand, die Vorsitzende oder der Vorsit- 
Bi des Wissenschaßlichen Beirats und die Oberstadtdi- 
rektorin oder der Oberstadtdirektor der Stadt Delmenhorst 
nehmen an den Sitzungen des Stiftungsrates mit beratender 
Stimme teil. 

S8 

Aufgaben des Stiftungsrates 

Der Stiftungsrat ist in allen Angelegenheiten der Stiftung 
zuständig, soweit diese Satzung nichts anderes bestimmt. Er 
hat insbesondere folgende Aufgaben: 

1. Aufstellung allgemeiner Richtlinien für die Arbeit der 
Stiftung, : 

2. Wahl des Stiftungsvorstands und Bestellung der Kanzle- 
rin oder des Kanzlers, 

3. Beschluß des Wirtschaftsplans und Erteilung der Entla- 
stung des Stiftungsvorstands, 

4. Berufung der Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirats, 

5. Beschluß über Satzungsänderungen, ü 
6. Beschluß über die Aufhebung der Stiftung, soweit die 

Satzung nichts anderes bestimmt, 
7. Pflege der Verbindungen zu Personen und Stellen, die für 

die it der Stiftung förderlich sein können. 
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Innere Ordnung des Stiftungsrates 

(1) Der Stiftungsrat wählt aus den Mitgliedern gemäß $ 7 
Abs. 1 Nr. 1 auf die Dauer von vier ]; n eine Vorsitzende 
oder einen Vorsitzenden und eine stellvertretende Vorsit- 
zende oder einen stellvertretenden Vorsitzenden. Der Vor- 
sitz soll jeweils abwechselnd von einem Mitglied der Nieder- 
sächsischen Landesregierung und des Senats der Freien 
Hansestadt Bremen w: enommen werden. Die Vorsit- 
zende oder der Vorsitzende führt die Beschlüsse des Stif- 
tungsrats aus und vertritt ihn nach innen und außen. 

(2) Der Stiftungsrat wird von der oder dem Vorsitzenden 
schriftlich unter Mitteilung der Tagesordnung und unter 
Einhaltung einer Frist von vier Wochen nach Bedarf, minde- 
stens jedoch einmal im Kalenderjahr, einberufen. Ein Viertel 
der Mitglieder kann seine Einberufung verlangen. 

(3) Der Stiftungsrat ist beschlußfähig, wenn mehr als die 
Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Er faßt seine Be- 
schlüsse mit der Mehrheit der Stimmen der Mitglieder, so- 
fern in dieser Sat: nichts anderes bestimmt ist. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der oder des Vor- 
sitzenden, bei ihrer oder seiner Abwesenheit diejenige der 
oder des stellvertretenden Vorsitzenden. 

(4) Die Mitglieder des Stiftungsrates können ihre Stimme 
schriftlich auf ein anderes Mitglied übertragen. \ 

(5) Beschlüsse können innerhalb einer von der oder dem 
Vorsitzenden festgesetzten Frist auch im Umlaufverfahren 
gefaßt werden, wenn kein Mitglied widerspricht. 

(6) Über die Sitzungen des Stiftungsrats ist eine Nieder- 
schrift zu fertigen, die von der oder dem Vorsitzenden und 
der Schriftführerin oder dem Schriftführer zu unterzeichnen 
ist. Beschlüsse sind im Wortlaut festzuhalten. 

; » 
: i 810 

Wahl, Abwahl und Vertretung des Stiftungsvorstands 

(1) Der Stiftungsvorstand wird vom Deere für die 
Dauer von 5 Jahren gewählt. Wiederwahl ist zı lässig. 

(2) Der erste Stiftungsvorstand wird von einer von den 
Stiftern eingesetzten Findungskommission berufen. 

(3) Bis zum Amtsantritt des ersten gemäß Abs. 2 berufe- 
nen Stiftungsvorstands nehmen je eine vom Niedersächsi- 
schen Ministerium für Wissenschaft und Kultur sowie vom 
Senator für Bild Wissenschaft, Kunst und Sport der 
Freien Hansestadt Bremen bestellte Person gemeinsam die 
Aufgaben des Stiftungsvorstands wahr. 

(4) Ist der Stiftungsvorstand an einer Amtsführun; gehin- 
dert, werden seine Aufgaben von der Kanzlerin oder dem 
Kanzler wahrgenommen. N Ri 

$1 

Aufgaben des Stiftungsvorstands 

Der Stiftungsvorstand ist für die Erstellung und Durch- (1) 
fül des wissenschaftlichen s verantwortlich. 
Ihm obliegt insbesondere 3 
3 

’ 

. die Erstellung der jährlichen wissenschaftlichen Pro- - 
gramme, deren Bekanntmachung in der wissenschaftli- 
chen Öffentlichkeit und deren Durchführung, 

2: das Zı irken mit den Universitäten Oldent 
und Bremen, 

3. die Bunte der Fellows im Zusammenwirken mit dem 
Wissenschaftlichen Beirat ($ 13 Abs. 4), 

4. die Leitung der Stiftung und die Führung der laufenden 
Geschäfte, 

5 er gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der 

6. die Aufstellung des Entwurfs des Wirtschaftsplans, 
7. die Vorbereitung und Durchführung der Beschlüsse des 

Stiftungsrats. 
(2) Das Nähere regelt eine vom Stiftungsrat zu erlassende 

häftsordnüng. 
(3) Der Stiftungsvorstand ist Vorgesetzter des Personals 

des Hanse-Wissenschaftskollegs.. Er ist dem Stiftungsrat 
verantwortlich,
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812 rechnungshof und den et der Freien Hansestadt 
l ) 

Kanzlerin oder Kanzler ' Bremen % 104 Abs. 1Nr. 4 LHO k 
e Die Kanzlerin oder der Kanzler führt die Geschäfte der $17 

3 2 Niedersächsisches Ministerium 

laufenden Verwaltung im Rahmen der Anordnungen des Satzungsänderungen, 
Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur für wissenschaft und Kultur 

Stiftungsvorstands. Zusammenlegung und Aufhebung der Stiftung Postfach 2 61 : 30002 Hannover i a Dre anne, Ki Stunt m n Wissenschaftlicher Beirat aber mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder ($ 7 Universität Oldenburg = 

| (1) Der Wissenschaftliche Beirat besteht aus Abs. 1 und 2) beschlossen. Sie bedürfen außerdem der Zu- Ammerländer Heerstraße 

1. je zwei von den beiden Universitäten, stimmung der in $ 7 Abs. 1 Nr. 1 genannten Mitglieder des 2. zwei vom Süflungevorstnd und abe Reha ae 0 Aalen Tür eine Beschluß 26129 Oldenburg 
3. zwei von überregionalen Wissenschaftsorganisationen entsprechend. vorgeschlagenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft- “ (2) Auf der Grund] iner im 10. Jahr des Besteh ns d 

en 

lern. Sie werden vom en auf die Dauer von vier Sulfane cheuführeden Eralualıole können abweichant 
"bearbeftet von 

Jahren berufen. Einmalige Wiederberufung ist zulässig. Von von Abs. 1 die Mitglieder des Stiftungsrates nach $ 7 Abs. 1 

& fie rrn Wach 

en enen zu Nr. 1 darf nur je eine Person Mit- Nr. 1 die Aufhebung der Stiftung beschlielan. 

25 

einer der Universitäten sein. ” Fu ; 3) Die Mitglieder des Stift tes nach $ 7 Abs. 1 Nr. 1 (2) Die Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirats können kön ne oudungers Ines En Evaluaili 
bis zu vier weitere Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaft- durchführen lassen; Abs. 2 gilt entsprechend. : 

(Bei Antwort anjeben) Durchwahl 5 BEN 

ler auf die Dauer von vier Jahren kooptieren. : e BE 2 is Ihr Zeichen, 
(osı1) 120- 

: E x { E (4) $ 7 Abs. 2 Satz 2 des Niedersächsischen Stiftungsgeset 
Mein Zeichen 

(3) Scheidet ein Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats zes bleibt unberührt. 
Zbre Bechzicht von 

5 2759 08.01.1996 

vor Ablauf seiner Amtszeit aus, wird eine Nachfolgerin oder 

106.3 - 245 08 

ein Nachfolger für vier Jahre berufen. 2 e $18 ( | ® 
| “ . . . (4) Der Wissenschaftliche Beirat berät den Stiftungsvor- 5 stand in allen wissenschaftlichen Angelegenheiten der Stif- Vermögensanfall tung. Der Stiftungsvorstand hat wissenschaftlich begründete (1) Im Falle der Aufhebung der Stiftung oder bei Wegfall 

Mei Dritter zur Berufung de me, Wissen- = ee pelnstigten Stiftungszwecks er) ade die in S 4 

1 

schaftlichen Beirat vorzulegen. Auf der run e seiner tn. 1 und 2 genannten Vermögensansprüc e gegen die 
> " am Fachbereic 

Empfehlungen beruft der Stiftungsvorstand Wissnschaft- Stifter. Die Stadt Delmenhorst erhält en Ansren auf Studiengang "Stadt- und Regionalplanung Oidenbur 

| lerinnen und Wissenschaftler an das Hanse-Wissen- unentgeltliche Rückübereignung des Grundstücks (Flur 58, Sozialwissenschaften an der Universität g 

schaftskolleg (Fellows, 814). 
Flurstück 131/4, und eine noch zu vermessende Teilfläche : 5 dä Studiengangs 

| (5) Der Wissenschaftliche Beirat wählt aus seiner Mitte aus dem Flurstück 125/5) zur Gesamtgröße von 16 700 m?, hier: Aufhebung des 

| eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden und eine stellver- (2) Im Falle der Ausübung des Rückübereignungsanspru- 

d 29.11.1995 

tretende Vorsitzende oder einen stellvertretenden Vorsitzen- ches entschädigt die Stadt 'elmenhorst die anderen Stifter 
ı Dort. Berichte vom 25.07. un . e 

den. Sie sollen an den Sitzungen des Stiftungsrates teilneh- im Verhältnis her Beteiligung an den Bauinvestitionen. Für Bezug: x -77112-3/7 he-pr - 

men. Für die Sitzungen des Wissenschaftlichen Beirats gilt die Höhe des Anspruches ist der Verkehrswert der Gebäude 
mAz.: 5 S 

$ 9 Abs. 2 bis 6 entsprechend. und des Inventars maßgebend, der auf der Grundlage einer 
| (6) Der Stiftungsvorstand und seine Vertretung nehmen an Schätzung eines unabhängigen Gutachters er mittelt wird. Im 
| den Sitzungen des Wissenschaftlichen Beirats beratend teil. Oberland die Entschei Be ch va. hr 

| 
men getroffen; der Rechtsweg is 

| 
814 

en. Das I Vermögen $ 4 Abs. 2 u.3 Fon \ Felle Zn ie cn entsprechend dan Meleschsen und Big a a ae de 
(1) An das Kolleg werden nach Maßgabe der verfügbaren en haben. 

‘ ‘ 3 it auf der Grundlage 

Plätze besonders qualifizierte Wissenschaftlerinnes und 8 Wird der Rückübereignun nspruch nicht ausgeübt, 21.01.1994 (GVBl. S. 13) genehmige ich hiermit \ 

Wissenschaftler in ee Regel für die Dauer eines akademi- | erfolgt die Auseinandersetzung der Stifter auf der Grundlage 

11.1995 die Aufhebung des Stu- 

schen Jahres als Fellows berufen. Ed En 752 4 758 se entsprechend dem Verhältnis der Ihrer Berichte vom 25.07. und 29. . 
a 

- (2) Bei den Berufungen ist dem internationalen Chärakt esuung, der Stifter an der Aufbringung des Stif- 
: " ereich 3 - Sozial- 

MM. einen, nd nr Pong ne Wet Sa aoons a s 4 Abs. 1 Ziff. 2 und 3. Absatz 2 ( @ diengangs "Stadt- und Regionalplanung" am Fachb 

rinnen und Wissenschaftler besonders Rechnung zu tragen. atz 3 gilt entsprechend. 
; (3) m Fellows sind in Are wissenschaftlichen Tätigkeit sı9 \ wissenschaften - zum WS 1995/96. 

am Kolleg von Weisungen frei. 
- Camp dk ale Dar kan aninee einem | Vega skylierten Eisenten bitte Kea 

mpus des Kollegs. Das Kolleg stellt ihnen nach Maßgal Vor Ablauf der Amtszeit d i 
i 

immatrikulierten 

der verfügbaren Mittel Arbeitsmöglichkeiten zur Verfügung. der Stiftungsrat die Ren über die Frrnnn . Die auslaufende Betreuung der imm 

Ihnen kann aus Mitteln des Kollegs eine Vergütung oder ein $6Abs. 1Nr. 2 zu überprüfen. \ 
3 

en n ne en ee ce ihnen co . 
sicherzustellen. 

ihren Aufenthalt am Kolleg entste) en. Vereinbarungen hier- De werden mit dem StRungsvorstang abgeschlossen. Sie 

tz 2 NHG 

Be ; 
Ferner wird gebeten, die Genehmigung gem. $ 80 Abs. 6 Satz 

$15 

& 
- u 

n. 

Stiftungsaufsicht hochschulöffentlich bekanntzugebe 
Die Stiftung untersteht der staatlichen Aufsicht nach dem Niedersächsischen Stiftungsgesetz. 

Auftrage ar 

: 

Im I TEN 
Haushalts- und Wirtschaftsführung, Prüfung 

‚, Dr. Wittram \ E Yes ne 

(1) Wirtschaftsjahr der Stiftung ist das Kalenderjahr. 
; 

E 
2a E Bagiau 'g “n 

(2) Innerhalb der ersten drei Monate eines jeden Jahres 
: , 

legt der Stiftungsvorstand egenüber dem Stiftungsrat über alle Einnahmen und Ausgaben der Stiftung Rechnung und legt ihm eine Vermögensübersicht und einen Bericht über 

x 

die Erfüllung des Stiftungszwecks vor. 
3 

4 

(3) Die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stiftung 

2 

unterliegt der Prüfung durch den Niedersächsischen Landes- 
Sn 
gs   
  

    
 


